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LANDGERICHT MÜNCHEN I 

Im Namen des Volkes 

URTEIL 
 
In dem Rechtsstreit 
 
 
erlässt das Landgericht München I, 1. Kammer für Handelssachen, durch … aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 28.11.2007 folgendes 
 

Endurteil 
 
 

I. Die einstweilige Verfügung der Kammer (Az. 1HK O 22408/06) vom 18.12.2006 wird aufgeho-
ben. 

 
II. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vom 13.12.2006 wird zurückgewiesen. 
 
III. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. 
 
IV. Das Urteil ist in Ziffer III. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstre-

ckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 
 

Tatbestand 

Die Parteien streiten um die Berechtigung zur Nutzung des Zeichens „studi“ als Teil der Domain „studi.de“ 
und als Bezeichnung des auf dieser Domain vom Beklagten betriebenen Webauftritts insgesamt.  
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Die Verfügungsklägerin (im Folgenden: Klägerin) meldete am 01.09.2006 die Bezeichnung „studi“ als Wort-
marke für verschiedene Waren-/Dienstleistungsklassen (25, 35, 38, 41, 42) beim Deutschen Patent- und 
Markenamt an; die Marke wurde dort am 13.11.2006 eingetragen und steht in Kraft (Anlagen ASt1 und 
ASt2).  

Der Verfügungsbeklagte (im Folgenden: Beklagte) ist Inhaber der Domain „studi.de“ und betreibt unter die-
ser seit 29. Oktober 1998 einen Webauftritt (Anlage ASt4).  

Noch bevor die Klägerin die Wortmarke „studi“ anmeldete, fragte am 02. August 2006 ein Herr M. K. per E-
Mail beim Beklagten an, ob dessen Domain zum Verkauf stehe, was der Beklagte jedoch verneinte. Herr K. 
war früher bei der Klägerin beschäftigt, wobei zwischen den Parteien Streit besteht, in welcher Funktion und 
Verantwortlichkeit.  

Über den Webauftritt waren u.a. die folgenden Bildschirmanzeigen erreichbar:  
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Klickte man innerhalb des mit einem Sonnensymbol und den Worten „wetter.de“ überschriebenen Kastens 
auf die Schaltfläche „*Sonnen-Klingeltöne bei RTLhandyfun.de“, so öffnete sich über den dahinter geschalte-
ten Link ein eigenes Fenster mit kommerziellen Inhalten der Webseite RTLhandyfun.rtl.de, von dem aus 
Klingeltöne heruntergeladen werden konnten.  
 
Der Link auf das Klingeltonangebot von rtl.handyfun.de ist in dem von dem Wetterdatenanbieter „wetter.de“ 
zu Verfügung gestellten Button fest enthalten und kann vom Beklagten nicht einzeln entfernt werden. Der 
Beklagte erhält keinen Anteil an den über die Verlinkung ggfls. erzielten Werbeeinnahmen.  
 
Die bei den Veranstaltungshinweisen unter „Infos“ jeweils angegebenen Web-Adressen verwiesen teilweise 
auf Angebote kommerzieller Veranstalter, u.a. des „D.-Club“ in Duisburg.  
 
Über den Karteireiter „FSV G. “ konnten die Nutzer der Seite Informationen über den dortigen Flugsportver-
ein, dessen Mitglied der Beklagte ist, gewinnen.  
 


